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Hinweise zum Verbringen von Wiederkäuern aus den BT V-6-Zonen gemäß der (Eil-)Verordnung zum Schutz vor  der Ver-
schleppung der Blauzungenkrankheit des Serotyps 6 v om 06.11.2007 (verkündet im elektr. BAnz. vom 07.11 .2008) 

 
 

Zone I: 20 km-Zone 
 Nutz- und Zuchtrinder Schlachtrinder 

1. In die NL:  

���� in 50 km-Zone  Keine Beschränkung Keine Beschränkung 

 

���� in 150km-Zone 

 
 
 

 

Zum Verbringen gelten die Bestimmungen der EG-VO 
1266/2007 (Art. 8 (1)) i.V.m Anhang III der Verordnung. 
Danach bestehen folgende drei Varianten:  

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach nega-
tive PCR-Untersuchung 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

 

Keine Beschränkung 

 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4) zur 
unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

 

2. Innerstaatlich:  

���� in 50km-Zone 
 

Gemäß den  Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 
(1)) i.V.m Anhang III der Verordnung . Danach bestehen 
folgende drei Varianten:  

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach nega-

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4)) zur 
unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 
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Zone I: 20 km-Zone 
 Nutz- und Zuchtrinder Schlachtrinder 

tive PCR-Untersuchung 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

oder 

mit Genehmigung der zuständigen Behörde, sofern die Tie-
re klinisch gesund sind. 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

Von der 48 h-Meldung kann mit der Zustimmung der für 
den Schlachtbetrieb zuständigen Behörde abgesehen wer-
den, wenn mit der Sendung eine Tierhaltererklärung mitge-
führt wird, welche die klinische Gesundheit der Tiere be-
scheinigt. 

���� in 150km-Zone 

Gemäß den  Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 
(1)) i.V.m Anhang III der Verordnung . Danach bestehen 
folgende drei Varianten:  

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach nega-
tive PCR-Untersuchung 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4)) zur 
unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

Von der 48 h-Meldung kann mit der Zustimmung der für den 
Schlachtbetrieb zuständigen Behörde abgesehen werden, 
wenn mit der Sendung eine Tierhaltererklärung mitgeführt 
wird, welche die klinische Gesundheit der Tiere bescheinigt. 
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Zone II: 50 km-Zone  
 Nutz- und Zuchtrinder Schlachtrinder 

1. In die NL  

���� in 50km-Zone  Keine Beschränkung Keine Beschränkung 

 
���� in 150km-Zone 

 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art. 8 
(1)) i.V.m Anhang III der Verordnung. Danach bestehen 
folgende drei Varianten:  

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach nega-
tive PCR-Untersuchung 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

 

 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4)) zur 
unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

 

2. innerstaatlich   

 ���� in 20km-Zone Keine Beschränkung Keine Beschränkung 

 

���� in 150km-Zone 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art. 8 
(1)) i.V.m Anhang III der Verordnung Danach bestehen fol-
gende drei Varianten:  

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach nega-
tive PCR-Untersuchung 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4)) zur 
unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 
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Zone II: 50 km-Zone  
 Nutz- und Zuchtrinder Schlachtrinder 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

oder 

mit Genehmigung der zuständigen Behörde, sofern die Tie-
re klinisch gesund sind 

 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

Von der 48 h-Meldung kann mit der Zustimmung der für den 
Schlachtbetrieb zuständigen Behörde abgesehen werden, wenn mit 
der Sendung eine Tierhaltererklärung mitgeführt wird, welche die 
klinische Gesundheit der Tiere bescheinigt 

oder 

mit Genehmigung der zuständigen Behörde, sofern die Tiere klinisch 
gesund sind 

���� in freie Gebiete 

Mit behördlicher Genehmigung und  gemäß den Bestim-
mungen der EG-VO 1266/2007 (Art. 8 (1)) i.V.m Anhang III 
der Verordnung. Danach bestehen folgende drei Varianten:  

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach nega-
tive PCR-Untersuchung 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

 

Mit behördlicher Genehmigung und  gemäß den Bestimmungen der 
EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4)) zur unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

Von der 48 h-Meldung kann mit der Zustimmung der für den 
Schlachtbetrieb zuständigen Behörde abgesehen werden, 
wenn mit der Sendung eine Tierhaltererklärung mitgeführt 
wird, welche die klinische Gesundheit der Tiere bescheinigt 
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Zone III: 150 km-Zone 
 Nutz- und Zuchtrinder Schlachtrinder 

1.  Innergemeinschaftlich  

���� in freie Gebiete 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art. 8 
(1)) i.V.m Anhang III der Verordnung. Danach bestehen 
folgende drei Varianten: 

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach ne-
gative PCR-Untersuchung 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4)) zur 
unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

 

2. In die NL  

���� in 150km-Zone Keine Beschränkung Keine Beschränkung 

3. Innerstaatlich  

���� in 20km- /50 km-Zone Keine Beschränkung Keine Beschränkung 

���� in freie Gebiete 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art. 8 
(1)) i.V.m Anhang III der Verordnung. Danach bestehen 
folgende drei Varianten: 

o 14 Tage unter Vektorschutz, danach ne-
gative PCR-Untersuchung 

o 28 Tage unter Vektorschutz, danach sero-
logisch negatives Untersuchungsergebnis  

o 60 Tage unter Vektorschutz ohne Testung 

Gemäß den Bestimmungen der EG-VO 1266/2007 (Art.8 (4)) zur 
unmittelbaren Schlachtung: 

- mind. 30 Tage vor Verbringung kein Fall von Blauzungen-
krankheit im Betrieb 

- Schlachtung innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft im 
Schlachthof 

- Meldung mind. 48 vor der Verladung durch Behörde am 
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Zone III: 150 km-Zone 
 Nutz- und Zuchtrinder Schlachtrinder 

 Versendeort an Behörde am Bestimmungsort.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchfuhr durch Sperrzone 

Nutz- und Zuchtrinder Schlachtrinder 

Gemäß Artikel 9 der VO 1266/2007: 

Fahrzeugbehandlung mit Insektiziden/ Repellentien, Fahrzeuge gerei-
nigt und desinfiziert, bei Rast Gnitzenschutz 

 

Gemäß Artikel 9 der VO 1266/2007: 

Fahrzeugbehandlung mit Insektiziden/ Repellentien, Fahrzeuge 
gereinigt und desinfiziert, bei Rast Gnitzenschutz  

 


